
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 33 (1917)

Heft: 40

Artikel: Eine eidgenössische Submissions-Verordnung

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-577333

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577333
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Ô22 SHnftr. fdjlaetj. Çaitblo =3ettmtg („Atetfterblatt") Dir.. 40

©tbauer beS SafphofeS, ben heroorragenben Ardfjitetten
SBanner, ben fd^on längft bet fühle Sfïafen bedEt. — Den
Drganen bet Safp gebührt Danf unb Anerfennung fût
bte iroß fd^roeter 3ett zur Ausführung gebrachte forg=
fältige Onftanbfteßung bet für unfete ganze ©tabt be«

beittfamen Architefturpartie beS £auptbahnhofeS.
SaaltcheS ouS ©tafa (Sürichfee). Dte Afttengefeß«

fcßaft „SSentitator", bie fett Nlitte biefeS SaßteS in ben
padjtroetfe gemieteten SRäumtic^feiten ber ehemaligen Nîu«
fdfjinenfabtif 5. Npffel & @te. In ©täfa bie ©rfteßung
oon Sentilatoren betreibt, hat oon ben (Stben beS $erm
Hauptmann ©. $uber*gorrer baS öfttidh beS Kronen«
gußroegeS gelegene, an bte ehemals SRpffel'fch« gabrif«
Anlage anftoßenbe SBlefengrunbftüct im Ausmaß non
Zitfa 4500 famt baraufftehenber ©dfjeune fäuflich er«
motben. Der ©rroerb btefeS ©runbftücfeS ift etfolgt,
um bem ftdfj beim „Sentilator" geltenb madjenben @r=

roeiterungS « SebfirfniS burdh ©rfteßung einet Neubaute
ju gelegener Seit genügen zu fönnen.

Die SöohaaaßSfrnße in ÏBtmmlô (Sern), Nlan
fdjretbt bem „Sunb": Der Sau ber tßuloerfabrif tn
SMmmiS macht unter ben §änben oon jitîa 500 Ar
beitern rafd^e gortfchritte. äßenn ber Setrieb beS @ta=

btiffementeS einmal angefangen hat, fo mirb fuher eine
bebeutenbe Anzahl oon Seamten unb Arbeitern nach
SBimmiS hinauf fommen. Da baS Dorf bis heute außer
ber Sönt>hoIjfabrif 3umfteln oon Qnbuftrie nichts ju
fpüren beïam, blteb auch baS Sauen oon SBolphäufetn
unterroegen. Nun aber hat ftch auch hter etne Rommiffion
für SßohnungSfürforge gebiibet, bie bie Sanbbejtßer oon
SBimmiS aufforbert, Offerten für Sautanb einzugeben
unb zu gleicher 3eit aber auch SBünfcße nach 9Boh=

nungen, eoentueß Saupläßen entgegennimmt. DtefeS
Sorgehen zeugt bafflr, baß bie SBimmifer beftrebt finb,
ihren fflnftigen ©emetnbegenoffen möglidhft billiges Sau.
lanb unb bamit möglidhft billige SBohnungen ju oer«
fchaffen.

»ouItdheS auS £>orn (Xhurgau). Die R o n f e r o e n «

fabri! 9torf et)ach hat in $orn eine etroa 10 $eftaren
große Stegenfcfjaft angeïauft, um bort eine filiale p
errichten.

SaultcheS aus Sefliujoua. Der ©emetnberat be

fdfjloß ben ©rroetb eines ©ebäubeS, bas pr Unterbun-
gung ber SureauS beS .11. ißofifretfeS btenen foK, für
eine ©umme oon 145,000 granfen. Ilm ben Sau beS
neuen ißoftgebäubeS p befchleunigen, baS oon ber
Serroaltung unb bem ißoftbienft bringenb benötigt mirb,
hat bte SunbeSbehörbe baS tßrojett grunbfäßlich ge

nehmigt.

<£ine äööetröffifcfye Submifffons*
î>crot6ttuitô.

©emäß Antrag beS etbgenöffifchen Departements beS

Snnern hat ber SunbeSrat etne Serorbnung betr.
baS ©ubmiffionSroefen bei ber Direftion ber
eibgenöffifeßen Sauten genehmigt. Die raichtigften
Scftimmungen lauten :

I. AuSgefdfjloffen oon ber Setücfftchtigung bei
Sauarbeiten unb Steferungen p ben etbgenöffifchen Sauten
ftnb Angebote, melche : 1. ben ber AuSfchreibung pgrunbe
gelegten Sebtngungen nicht entfpredjen; 2. nadh ihrem
ginhalt unb ben eingereihten SRuftern für ben oorlic«
genben Swedf nicht geeignet finb; 3. greife enthalten,
bie p ber betreffenben Arbeit itt einem foldjen Nlißoer*
hältnts flehen, baß eine öorfcfjriftSgemäße Ausführung
nidht ermattet roerben t'ann ; 4. bte Slietfmale unge<
nügenber ©tfaßrung unb ©ahtenntnis ober beS unlau«
teren SBettbemerbeS an fld) tragen; 5. oon Seroerbern

eingereiht finb, roeteße für tüchtige, pünftlihe unb oöß'

ftänbige SluSführung bie etforbetlidje ©icherheÜ
bieten ober nidht genügenbe finanzielle ©idherheit leiftett ;

6. oon Seroerbern eingereicht finb, bte ben Arbeitern

Söhne zahlen ober SlrbeitSbebingungen fteuen,

roelcße hiuter ben tn ihrem ©eroerbe üblichen Söhn®"

bezro. 'MrbeitSbebingungen zurüdtbletben. SllS übliche 2^9^
gelten oor allem biejenigen, roelche tn Sohntarifen ent*

halten finb, bte gemetnfam oon ben Unternehmer^ uno

2lrbeiter=Drganifationen ber betreffenben SanbeSgegenb

aufgefMt rootben ftnb; 7. oon Seroerbern eingereiht

ftnb, rodlche bte gemäß nachftefjenbem iHrtifel (II) an fj®

gerichteten gtagen itiht in befrtebigenber SBeife beant»

roortet haben.

II. Um feftzufteEen, ob ein Seroerber bte üblichen

Söhne bezahlt unb angetneffene Arbeitsbebingungen fteUt,

unb in welchem Umfang er fdfjroetzerifche Arbeiter be=

fchäftigt, ift bte Saubireftion berechtigt, ihm z« fh**"'
itdher Seantroortung gragen über bie ^öhe ber Söhne,

Arbeitszeit, Nationalität ber Arbeiter, Sah^ ber Sehr*

linge, Solpzufchläge für Üöerftunben unb bergleichen oor=

Zulegen. Dte baherigen Angaben ßnb für i|n bei Aus-

führung ber betreffenben Arbeit ober Steferung oer*
binbltch- Dtf mit ber Ausführung betrauten Unter«

nehmer haben bte oon ihnen eingegebenen ArbeitSbebln«

gungen auf bem Arbeitsplatz ober tn ber 9Ber£ftälte an

geeigneter ©telle anzufdhlagen. Die Saubirettion ift he'

rechtigt, bte Ausführung ber Arbeiten unb Sieferungen
in ben SBerfftätten unb SJlagozlnen unb auf ben Arbeit»'
pläßen zu überroadhen, bte ©tnhaltung ber ihr gemachten

Angaben burdj ihr gutfdhetnenbe Seiltet zu fontroßteren
unb oon ben Arbeiter« unb Sohnliften ©Inftdfjt zu nehmen.

III. Unter ben Angeboten, bte nach AuSfdfjetbnnfl
ber tn oorftehenbem Artiîel I aufgezählten noch oerbiet'
ben, ift für ben SufdEflag benfenigen ben S or zu g

geben, roelche ©eroähr für richtige Ausführung bieten

unb zugleich pretSroürbig ftnb. Sei Seurteilung bet

iJ3reiSroürbigfett ift namentltdh barauf zu ad^ten, bap

einerfetts bie greife nidht überfeßt finb, anbererfettS aber

etn angemeffener Serbienft beS SeroerberS zu erwarten

ift. Sur Seurteilung ber ©ignung unb ißretSroürbigteu
ber Angebote fann bte Saubireftion tn ben gäßen, wo

fte fleh Zur eigenen Seurteilung als nicht auSretcheuo

befähigt eradhtet, ©adhoerftänbige betziehen.
mehreren fonft gleichwertigen Angeboten ift bemientgr"
Seroerber ben Sorzug zu geben, ber oon ber Saubirei*
tion fdhon länger feinen größeren Auftrag erhatten h<"'

Oleltkrieg und $d)weizeri$cbe$

miri$d)aft$leben.
(Sdovrefponbenj.)

Ü6er biefeS für jebermann roidhtige Dhema ht®^

NegierungSpräfibent Dr. Dfchumi aus
tpräfibent beS ©dhroeizetifchen ©eroerbeoeretnS, in
oom ©eroerbeoerein Norfdhach einberufenen, Z"9,
retch befudßten öffentlichen Serfammlung einen mit o

Setfafl aufgenommenen S ortrag, bem wir folg®"

^auptgebanfen entnehmen:
2Benn wir auch bis heute nidht unmittelbar hm*L,

gezogen rootben ftnb in ben blutigen 3öeltfrteg, fo fP"L,
roir bodh bte SBirfungen nach ber politifdhen unb W

fchafttidhen Nicßtung. i„
Seit ber franzößfdhen Neoolution hat bie

Sunb, Rantonen unb ©emetnben ben SBeg ber ^
fratißerung genommen. Das ging nicht ab ohne [UrLit
politif'dhe Kämpfe; aber glüäli^er SBSetfe unterbu®
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Erbauer des Bahnhofes, den hervorragenden Architekten
Wanner, den schon längst der kühle Rasen deckt. — Den
Organen der Bahn gebührt Dank und Anerkennung für
die trotz schwerer Zeit zur Ausführung gebrachte sorg-
fältige Jnftandstellung der für unsere ganze Stadt be-

deutsamen Architekturpartie des Hauptbahnhofes.
Banliches anS StSfa (Zürichsee). Die Aktiengesell-

schaft „Ventilator", die seit Mitte dieses Jahres in den
pachtweise gemieteten Räumlichkeiten der ehemaligen Mu-
schinenfabrik F. Ryffel à Cie. in Stäfa die Erstellung
von Ventilatoren betreibt, hat von den Erben des Herrn
Hauptmann C. Huber-Forrer das östlich des Kronen-
Fußweges gelegene, an die ehemals Ryffel'sche Fabrik-
Anlage anstoßende Wtesengrundftück im Ausmaß von
zirka 4500 samt daraufstehender Scheune käuflich er-
worben. Der Erwerb dieses Grundstückes ist erfolgt,
um dem sich beim „Ventilator" geltend machenden Er-
weiterungs - Bedürfnis durch Erstellung einer Neubaute
zu gelegener Zeit genügen zu können.

Die Wohnungsfrage i» WtmmiS (Bern). Man
schreibt dem „Bund": Der Bau der Pulverfabrik in
Wimmis macht unter den Händen von zirka 500 Ar-
beitern rasche Forlschritte. Wenn der Betrieb des Eta-
blissementes einmal angefangen hat, so wird sicher eine
bedeutende Anzahl von Beamten und Arbeitern nach
Wimmis hinauf kommen. Da das Dorf bis heute außer
der Zündholzfabrik Zumstetn von Industrie nichts zu
spüren bekam, blieb auch das Bauen von Wohnhäusern
unterwegen. Nun aber hat sich auch hier eine Kommission
für Wohnungsfürsorge gebildet, die die Landbesitzer von
Wimmis auffordert, Offerten für Bauland einzugeben
und zu gleicher Zeit aber auch Wünsche nach Woh-
nungen, eventuell Bauplätzen entgegennimmt. Dieses
Vorgehen zeugt dafür, daß die Wimmiser bestrebt sind,
ihren künftigen Gemeindegenossen möglichst billiges Bau
land und damit möglichst billige Wohnungen zu ver-
schassen.

Bauliches aus Horn (Thurgau). Die Konserven-
fabrik Rorschach hat in Horn eine etwa 10 Hektaren
große Liegenschaft angekauft, um dort eine Filiale zu
errichten.

Bauliches a«S Belliuzoua. Der Gemeinderat be

schloß den Erwerb eines Gebäudes, das zur Unterbun
gung der Bureaus des. 11. Postkretses dienen soll, für
eine Summe von 145.000 Franken. Um den Bau des
neuen Postgebäudes zu beschleunigen, das von der
Verwaltung und dem Poftdienst dringend benötigt wird,
hat die Bundesbehörde das Projekt grundsätzlich ge

nehmigt.

Line eidgenössische Submissions-
Verordnung.

Gemäß Antrag des eidgenössischen Departements des

Innern hat der Bundesrat eine Verordnung betr.
das Submissionswesen bei der Direktion der
eidgenössischen Bauten genehmigt. Die wichtigsten
Bestimmungen lauten:

I. Ausgeschlossen von der Berücksichtigung bei
Bauarbeiten und Lieferungen zu den eidgenössischen Bauten
sind Angebote, welche: 1. den der Ausschreibung zugrunde
gelegten Bedingungen nicht entsprechen; 2. nach ihrem
Inhalt und den eingereichten Mustern für den vorlie-
genden Zweck nicht geeignet sind; 3. Preise enthalten,
die zu der betreffenden Arbeit in einem solchen Mißver-
hältnts stehen, daß eine vorschriftsgemäße Ausführung
nicht erwartet werden kann; 4. die Merkmale unge-
nügender Erfahrung und Sachkenntnis oder des unlau-
teren Wettbewerbes an sich tragen; 5. von Bewerbern

eingereicht sind, welche für tüchtige, pünktliche und voll-

ständige Ausführung die erforderliche Sicherhett mchs

bieten oder nicht genügende finanzielle Sicherhett leisten;
6. von Bewerbern eingereicht sind, die den Arbeitern

Löhne zahlen oder Arbeitsbedingungen stellen,

welche hinter den in ihrem Gewerbe üblichen Löhnen

bezw. Arbeitsbedingungen zurückbleiben. Als übliche Löhne

gelten vor allem diejenigen, welche in Lohntarifen enl-

halten sind, die gemeinsam von den Unternehmer- und

Arbeiter-Organisationen der betreffenden Landesgegenv

aufgestellt worden sind; 7. von Bewerbern eingereicht

sind, welche die gemäß nachstehendem Artikel (II) an sie

gerichteten Fragen nicht in befriedigender Weise beam-

wortet haben

II. Um festzustellen, ob ein Bewerber die üblichen

Löhne bezahlt und angemessene Arbeitsbedingungen stem,

und in welchem Umfang er schweizerische Arbeiter be-

schäftigt, ist die Baudirektion berechtigt, ihm zu schuft'

licher Beantwortung Fragen über die Höhe der Löhne,

Arbeitszeit, Nationalität der Arbeiter, Zahl der Lehr-

linge, Lohnzuschläge für Überstunden und dergleichen vor-

zulegen. Die daherigen Angaben sind für ihn bei Aus-

führung der betreffenden Arbeit oder Lieferung ver-
bindlich. Die mit der Ausführung betrauten Unter-

nehmer haben die von ihnen eingegebenen Arbeitsbedin-

gungen auf dem Arbeitsplatz oder in der Werkstätte an

geeigneter Stelle anzuschlagen Die Baudirektion ist be-

rechligt, die Ausführung der Arbeiten und Lieferunge"
in den Werkstätten und Magazinen und auf den Arbeits-

Plätzen zu überwachen, die Einhaltung der ihr gemachten

Angaben durch ihr gutscheinende Mittel zu kontrollieren
und von den Arbeiter- und Lohnlisten Einsicht zu nehmen.

ill. Unter den Angeboten, die nach Ausscheidung
der in vorstehendem Artikel I aufgezählten noch verblei-
ben, ist für den Zuschlag denjenigen den Vorzug 5"

geben, welche Gewähr für richtige Ausführung bieten

und zugleich preiswürdig sind. Bei Beurteilung der

PreisWürdigkeit ist namentlich darauf zu achten, daß

einerseits die Preise nicht übersetzt sind, andererseits aber

ein angemessener Verdienst des Bewerbers zu erwarte"
ist. Zur Beurteilung der Eignung und Preiswürdigken
der Angebote kann die Baudirektion in den Fällen, wo

sie sich zur eigenen Beurteilung als nicht ausreichen"
befähigt erachtet, Sachverständige beiztehen. «e»

mehreren sonst gleichwertigen Angeboten ist demjenigen
Bewerber den Vorzug zu geben, der von der Baudiret-
tion schon länger keinen größeren Auftrag erhalten hm-

Weltkrieg unU §àîiîèr!î»èî
wlrlîchâleben.

(Korrespondenz.)

über dieses für jedermann wichtige Thema hielt
Regierungspräsident Dr. Tschumi aus
Präsident des Schweizerischen Gewerbeveretns, in etn

vom Gewerbeverein Rorschach einberufenen,
reich besuchten öffentlichen Versammlung einen mit v

Betfall aufgenommenen Vortrag, dem wic folge"
Hauptgedanken entnehmen:

Wenn wir auch bis heute nicht unmittelbar
gezogen worden sind in den blutigen Weltkrieg, so sp"^,
wir doch die Wirkungen nach der politischen und w

schaftltchen Richtung. w
Seit der französischen Revolution hat die Sch>^'°

Bund, Kantonen und Gemeinden den Weg der De
^

kratisterung genommen. Das ging nicht ab ohne
politische Kämpfe; aber glücklicher Weise unterbne
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